
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
Metzgerei Künzli AG – Catering & Partyservice 

Wir von der Metzgerei Künzli AG – Catering und Partyservice wünschen Ihnen für all Ihre Veranstaltungen viel Freude. Dafür 
werden wir unser Bestes geben. Wir garantieren Ihnen, dass all unsere Mitarbeiter mit viel Motivation und Energie dazu beitragen 
werden, dass Ihre Veranstaltung etwas ganz Besonderes wird und Sie und Ihre Gäste noch lange mit strahlenden Augen darüber 
sprechen werden. Auch der schönste feierliche Rahmen kommt nicht ganz ohne rechtliche Rahmenbedingungen aus, diese 
Rahmenbedingungen haben wir in den nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBs) zusammengefasst. 

 
1. Geltungsbereich 
Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten in der jeweils aktuellen Fassung für alle von uns angebotenen 
Lieferungen und Leistungen. Sie werden auch für zukünftige Verträge einbezogen. Abweichende Bedingungen des Kunden sind 
unwirksam. 

 
2. Angebote 
Unsere Angebote sind freibleibend. Das gilt sowohl für unsere Leistungen, als auch für die Preise. Soweit nicht im Angebot etwas 
anderes geregelt ist, erlöschen diese spätestens vier Monate ab Datum des Angebots. 

 
3. Vertrag 
a. Ein Vertrag kommt mit uns zustande, sobald wir Ihre Reservierung bzw. Bestellung schriftlich oder mündlich bestätigen. 
b. Bei optionalen Reservierungen sind wir berechtigt, die Reservierung aufzuheben, sobald das vereinbarte Datum der 
Reservierung abgelaufen ist. 
c. Bestellte, aber nicht in Anspruch genommene Leistungen und Lieferungen können nicht rückvergütet werden. 

 
4. Inhalt/Änderungen 
a. Alle genannten Preise gelten in CHF (Schweizer Franken). Soweit nicht anderes in den Angeboten oder in der 
Auftragsbestätigung enthalten, gelten unsere Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
b. Die Verfügbarkeit unserer Produkte, insbesondere saisonale Einflüsse, machen es erforderlich, dass wir zumutbare 
Änderungen bei unseren Vorschlägen vorbehalten müssen. Dies gilt aufgrund saisonaler Schwankungen auch für die 
Preisgestaltung. Wir bitten dafür um Verständnis, Sie profitieren dadurch stets von frischen, wohlschmeckenden Produkten. 

 
5. Räumlichkeiten 
Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Beschaffung von Räumlichkeiten Ihnen selbst obliegt, es sei denn, dass 
zwischen uns etwas anderes vereinbart wurde. 
 
6.Stundenabrechnung / Personal  
a. Die Abrechnung der Grilleurleistungen erfolgt auf Stundenbasis. Die Arbeitszeit beginnt ab dem Zeitpunkt, zu dem der 
Grilleur das Fahrzeug am Standort unserer Unternehmung abholt und belädt. Die Arbeitszeit endet, wenn der Grilleur das 
Fahrzeug wieder am Standort unserer Unternehmung abstellt. 
 
b. Leistungen Personal. Der Grilleur erbringt Grillleistungen gemäß den individuellen Absprachen mit dem Kunden. Dazu 
gehören die Zubereitung von Grillgut, die Bedienung des Grills. Für extra Serviceleistungen wie Betreuung eines Apero Buffets 
sowie Getränkeservice etc. muss extra Personal gebucht werden.  
 

  7.Teilnehmerzahl 
a. Planbarkeit schafft Zufriedenheit. Deshalb müssen wir darauf bestehen, dass spätestens 12 Werktage vor der gebuchten 
Veranstaltung an uns die genaue Anzahl der Teilnehmer sowie die abschließende Speisen- und Getränkeauswahl schriftlich 
mitgeteilt werden. Diese Angaben gelten als garantierter Vertragsinhalt und werden bei der Endabrechnung entsprechend 
berücksichtigt. 
b. Bei Teilnehmerüberschreitungen werden über die bestellte Lieferung (für die angemeldete Personenzahl) hinausgehende 
Nachlieferungen von Speisen, Getränken oder zusätzlichem Material nach den angebotenen Preisen gesondert berechnet. Wir 
sind allerdings nicht verpflichtet, Nachlieferungen zu leisten, sofern die Teilnehmerzahl über die angemeldete Zahl hinausgeht. 

 
8. Lieferadresse 
a. Lieferungen und Leistungen erfolgen an die vom Kunden mit der Bestellung angegebene Lieferadresse am vereinbarten Tag. 
Selbstverständlich ist es unser Bestreben, zeitliche Vorgaben stets einzuhalten. Dennoch kann es selbst bei größter Sorgfalt zu 
gewissen zeitlichen Verschiebungen kommen. 
b. Der Kunde wird bei der Durchführung von Veranstaltungen, wie auch bei der Übernahme von Lieferungen und Leistungen, 
rechtzeitig auf Besonderheiten am oder im Veranstaltungsort hinweisen. Insbesondere wird der Kunde Erschwernisse rechtzeitig 
mitteilen, wie z.B. Treppen über mehrere Etagen, lange Wege, enge Gänge, sonstige Behinderungen. Derartige Erschwernisse 
sind bei der Bestellung anzugeben und rechtfertigen ggf. die Berechnung von Zusatzkosten. 

 
9. Leihgegenstände 
Alle Gegenstände, die im Zusammenhang mit Lieferungen und Leistungen bereitgestellt werden, sind dem Kunden nur für die 
Veranstaltung geliehen und sind vom Kunden unmittelbar nach Abschluss der Veranstaltung an uns zurückzugeben. Beschädigte 
oder verlorengegangene Gegenstände sind mit den Wiederbeschaffungskosten zu ersetzen bzw. sind Reparaturkosten zu 
bezahlen. 

 
10. Reklamation 
Selbst im bestgeführten Unternehmen kann nicht ausgeschlossen werden, dass an irgendeiner Stelle ein Problem auftaucht. 
Auch wenn wir noch so perfekt wie möglich sein wollen, kann es vorkommen, dass etwas schiefläuft. Deshalb wird Folgendes 
geregelt: 

 
Offensichtliche Mängel können nur berücksichtigt werden, wenn die Beanstandung unverzüglich nach Erhalt der 
Lieferung/Leistung bzw. unmittelbar bei der Abholung erfolgt. 
Sollte der Kunde feststellen, dass Ware oder Leistungen falsch bestellt wurden, ist ein Umtausch leider nicht möglich. Sie 
werden sicher Verständnis dafür haben, dass wir für fehlerhafte Bestellungen nicht verantwortlich gemacht werden können. 
Sollte trotz aller Sorgfalt ein verdeckter Mangel auftreten, so muss uns das unverzüglich, jedoch spätestens innerhalb von zwei 
Tagen nach Entdeckung, mitgeteilt werden. 
Für unsachgemäße Lagerung durch den Kunden können wir selbstverständlich keine Haftung übernehmen. 



11. Stornierung / Rücktritt / Schadensersatz 
a. Der Vertrag ist nur aus wichtigem Grund kündbar. Wird ein Vertrag storniert, sind wir berechtigt, folgende Stornierungskosten 
zu berechnen: 
aa. 21 Tage bis 11 Tage vor Veranstaltungsbeginn 30 % der Vertragssumme 
bb. 10 Tage bis 6 Tage vor Veranstaltungsbeginn 50 % der Vertragssumme 
cc. ab dem 5. Tage vor Veranstaltungsbeginn 80 % der Vertragssumme 
b. Wir sind berechtigt, auf Nachweis einen über die vorbenannten Stornierungskosten hinausgehenden Schaden zu fordern, der 
Kunde ist berechtigt,auf Nachweis einen etwa niedrigeren Schaden anzusetzen. 

 
12. Zahlung 
Rechnungen sind sofort nach Rechnungserhalt ohne Abzug zur Zahlung fällig. Wie immer im Geschäftsleben, dürfen wir für 
unsere Leistung eine entsprechende Gegenleistung erwarten. Deshalb gehen wir nicht davon aus, dass Zahlungsverzug eintritt. 
Sollte das doch der Fall sein, würden wir Verzugszinsen sowie Mahnkosten und sonstige Verzugskosten in Rechnung stellen. 

 
13. Eigentumsvorbehalt 
Wir behalten uns bis zur vollständigen Bezahlung unserer Forderungen gegenüber dem Kunden das Eigentum an den 
gelieferten Waren vor. 

 
14. Haftung 
Unsere Haftung ist beschränkt auf den Warenwert. 

 
15. Sonstiges 
a. Für die Auftragsabwicklung werden die erforderlichen persönlichen Daten des Kunden gespeichert, der Kunde erklärt hierzu 
ausdrücklich sein Einverständnis. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass wir die Daten vertraulich behandeln. 
b. Der Kunde ist selbst dafür verantwortlich, dass er die erforderlichen Genehmigungen für die Veranstaltung rechtzeitig einholt. 
c. Die Verkehrssicherungspflicht für die Veranstaltung liegt beim Kunden, der Kunde stellt Metzgerei Künzli AG insofern von 
Ansprüchen Dritter auf erstes Anfordern frei. 
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